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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IWW-Webinare

Arbeitsrecht
Bei Arbeitsrechtsmandaten immer 

Die Fülle der arbeitsrechtlichen Themen ist lang. Ob es 
nun Probleme der Corona-Krise sind wie Kurzarbeiter-
geld und Homeoffice oder ob es um die „klassischen“ 
Fragen von Kündigung und Urlaub geht. Durch eine sich 
wandelnde Rechtsprechung und die gesetzgeberische 
Dynamik muss sich der Anwalt ständig auf Änderungen 
und neue Anforderungen einstellen. Das Webinar bündelt 
für Sie die aktuellen Brennpunkte: In nur 2,5 Stunden am 
PC erhalten Sie konkrete Lösungsansätze und praktische 
Hinweise zur Mandatsbearbeitung. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 90,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

Referent
Dr. Guido Mareck,
Stv. Direktor des Arbeitsgerichts 
Dortmund

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Arbeitsrecht, 
Rechtsanwälte 

Termine
13.03.2023, 12.06.2023, 
04.09.2023, 04.12.2023 

jeweils 10:00 ― 12:45 Uhr

Buchungs-Nr. 1141

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s4547

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 129,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
106,50 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Dr. Guido Mareck

Lösungen für die ständig neuen 

„Hier finden Sie konkrete 

Fragen im Arbeitsrecht“

Lösungen für die ständig neuen 

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

	▶ Mietrecht
eigentum immer mehr entrechtet?

| Eine schwere rezidivierende Depression und Suizidideen können die  
unbefristete Fortsetzung eines wegen Eigenbedarf gekündigten Wohn-
raummietverhältnisses rechtfertigen. |

Dem steht nach Ansicht des BGH (26.10.22, VIII ZR 390/21, Abruf-Nr. 232469) 
weder entgegen, dass die Mieterin es wegen völliger Fixierung auf die bishe-
rige Wohnung ablehnt, eine Ersatzwohnung im gleichen Haus anzunehmen, 
noch dass sie nicht an einer Behandlung der psychischen Erkrankung aus 
einer (krankheitsbedingt) fehlenden Einsichtsfähigkeit mitwirkt. Es liege in 
diesem Fall eine Härte im Sinne des § 574 Abs. 1 S. 1 BGB vor. Beide Aspekte 
– die mögliche, aber verweigerte Behandlung und der mögliche aber verwei-
gerte Umzug – stünden nicht zwangsläufig einer besonderen Härte entgegen.

merKe | Ist dem Vermieter nicht zuzumuten, das Mietverhältnis zu den bishe-
rigen Vertragsbedingungen fortzusetzen, kann der Mieter nur verlangen, dass es 
unter einer angemessenen Änderung der Bedingungen fortgesetzt wird. Vor 
diesem  Hintergrund hatten AG und LG die Kaltmiete von rund 390 EUR um  
32 Prozent auf 518 EUR angehoben. 

iHr PLuS im netz
fmp.iww.de

Abruf-nr. 232469

Angemessene 
Vertragsänderung

	▶ Insolvenz
Beginn der Anfechtungsfrist bei einer SePA-Lastschrift

| Eine Zahlung auf dem Weg der SEPA-Lastschrift ist erst mit ihrer vorbe-
haltlosen Einlösung durch die Schuldnerbank insolvenzanfechtungsrecht-
lich vorgenommen worden. |

Gemäß § 140 Abs. 1 InsO gilt eine Rechtshandlung als in dem Zeitpunkt vor-
genommen, in dem ihre rechtlichen Wirkungen eintreten. Dies ist der Zeit-
punkt, in dem die gesamten Erfordernisse vorliegen, an welche die Rechts-
ordnung die Entstehung, Aufhebung oder Veränderung eines Rechtsverhält-
nisses knüpft (BGH NJW 06 1870). Auf den Zeitpunkt der Handlung des 
Schuldners oder des Anfechtungsgegners kommt es nicht an.

Im SEPA-Basislastschriftverfahren tritt nach dem BGH (13.10.22, IX ZR 70/21, 
Abruf-Nr. 232473) die Erfüllung der dem Einzug zugrunde liegenden Forde-
rung mit der vorbehaltlosen Gutschrift auf dem Gläubigerkonto ein, auflö-
send bedingt durch die rechtzeitige Geltendmachung des Erstattungsan-
spruchs des Zahlers gegen den Zahlungsdienstleister gemäß § 675x BGB. 
Der Gläubiger erlangt mit der vorbehaltlosen Gutschrift die erforderliche 
uneingeschränkte Verfügungsbefugnis über den Zahlbetrag.

merKe | Der Gläubiger muss sich des (insolvenzrechtlichen) Risikos einer 
Lastschrift bewusst sein. Sie ist zwar einfach zu handhaben, hat aber gegenüber  
anderen Zahlungsmethoden, etwa einem Dauerauftrag, bei regelmäßig gleich-
bleibenden Leistungen (Ratenzahlungen) deutliche Nachteile. 
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Abruf-nr. 232473

Lastschriftverfahren 
kann nachteilig sein


